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Aufhebung und Neufestsetzung von
Verkehrsbaulinien, Bächliwis und Hinterroos

Genehmigung

Getneinde Bachenbülach

Lage Einm ünd ungsbereiche Bächliwis und H interroos mit der Länggenstrasse

! Verfügung

Beschluss Nr. 45 des Gemeinderates Bachenbülach vom 29. April2025
Verkehrsbaulinienplan 1:500 vom 13. Januar 2025
Erläuternder Bericht vom 20. Dezember 2024

Massgebende

Unterlagen

Zuständiskeit Über die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet
das Amt für Mobilität im Namen der Volkswirtschaftsdirektion ($ 38 Abs. 4 des Gesetzes
über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung [OG RR,
LS 172.11i.V.m. $ 66 Abs. 2 der Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und

der kantonalen Verwaltung [VOG RR, LS 172.111sowie $ 20 und Anhang 2 der
Organisationsverordnung der Volkswirtschaftsdirektion [OV VD, LS 172.110.4]).

Sachverhalt

FestseEunssbeschtuss Der Gemeinderat Bachenbülach hat mit Beschluss Nr. 45 vom 29. April 2025 die Verkehrs-
baulinien RRB Nr. 482811966 und RRB Nr. 1551/1967 teilweise aufgehoben und neu festge-
setzt.

Antass und ZietseEung Die Eigentümerschaft der Grundstücke Kat. Nrn. 1166-1170 ersuchten um eine Anpassung

derptanung derVerkehrsbaulinien RRB Nr. 482811966 und RRB Nr.'1551/1967 im Einmündungsbereich
der Strasse Bächliwis bzw. der Strasse Hinterroos in die Läng.genstrasse. Der Verlauf der
45'abgekröpften Baulinien führt zu einer Einschränkung der Uberbaubarkeit der Grundstü-
cke Kat. Nr. 1 168 und Kat. Nr. 1 169. lm Gegensatz zur ursprünglichen Planung besteht
heute kein Bedarf mehr nach einem Ausbau der Knoten.

Die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 482811966 und RRB Nr. 155111967 sollen daher aufgehoben
und gemäss dem Verkehrsbaulinienplan 1 :500 vom 13. Januar 2025, neu festgesetzt.

Bestehende Niveaulinien bleiben unberührt.

Erwägungen

A. Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig
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Zusammenfassung der

Vorlage

Ergebnis der Prüfung

Gestützt auf Art. 25 Ziff .1 der Gemeindeordnung der Gemeinde Bachenbülach vom 20. Feb-

ruar 2020, rev. 3. Mäz 2024, ist für die Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbauli-

nien der Gemeinderat zuständig

B. Materielle Prüfung

Mit der vorliegenden Baulinienrevision sollen die Verkehrsbaulinien RRB Nr. 4828/1966 und

RRB Nr. 1SSa11967 im Einmündungsbereich der Strasse Bächliwis bzw. der Strasse Hinter-

roos mit der Länggenstrasse aufgehoben und neu festgesetzt werden.

Die bestehenden Baulinien weisen teikeise einen Abstan9 von bis zu 11.4 m zur

Strassenpazellengrenze auf und schränken dadurch die Überbaubarkeit der Grundstücke

Kat. Nr. 1168 und Kat. Nr. 1169 erheblich ein. lm Revisionsbereich verläuft entlang

sämtlicher genannter Strassen beidseitig ein Gehweg. Die Knoten Bächliwis bzw. Hinterroos

/ Lännggenstrasse gelten als vollständig ausgebaut. Die neuen Baulinien werden daher in

Abstimmung mit den bestehenden Baulinien parallel zur Grundstücksgrenze festgesetzt.

Die Aufhebung und Neufestsetzung der Verkehrsbaulinien RRB Nr. 4828t1966 und RRB

Nr. 1551/1967 im Einmündungsbereich der Strasse Bächliwis bzw. der Strasse Hinterroos

mit der Länggenstrasse steht weder in Widerspruch zur kommunalen noch zur kantonalen

Richtplanung.

G. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit
genehmigt werden (S 5 Abs. 1 PBG).

Gemäss g 5 Abs. 3 PBG i.V.m. S 108 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid zusam-
men mit den geprüften Akten zu veröffentlichen und aufzulegen sowie den betroffenen

Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben) mitzuteilen.



\ 
Volkswirtschaftsdirektion

lm Namen der Volkswirtschaftsdirektion wird verfügt:

Die mit Beschluss Nr. 45 des Gemeinderates Bachenbülach vom 29' April2025
beschlossene Aufhebung und Neufestsetzung der Verkehrsbaulinien RRB Nr.

482811966 und RRB Nr. 1551/1967 im Einmündungsbereich der Strasse Bächliwis bzw

der Strasse Hinterroos in die Länggenstrasse wird gemäss den eingereichten Akten
genehmigt.

ll. Der Gemeinderat Bachenbülach wird eingeladen:

- Dispositiv Ziff. I zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung
gemäss g 5 Abs. 3 PBG i.V.m. S 10S Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und aufzulegen

iowie diele Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (per Einschreiben)
mitzuteilen.

Die Nachführung der Verkehr.sbaulinien in den öffentlich-rechtlichen
Eigentumsbeschränkungen (OREB-Kataster) zu veranlassen.

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses demÄmt für Mobilität, Stab,
Rechtsdienst / Baulinien, 8090 zürich, den Beleg der Publikation inkl.

Rechtskraftbescheinigung zuzustellen.

lll. Mitteilung an:

Gemeinderat Bachenbülach inkl.
. Beschluss Nr. 45 des Gemeinderates Bachenbülach vom 29. April2025
. Verkehrsbaulinienplan 1:500 vom 13. Januar2O2S
. Erläuternder Bericht vom 20. Dezember 2024

Amt für Mobilität, Stab, Rechtsdienst / Baulinien (Kopie)

Amt für Mobil

Markus Traber, Amtschef









Kanton Zürich

Gemeinde Bachenbu lach

Verkehrsbaulinien
Bächliwis und Hinterroos
Abschnitt Einlenker Länggenstrasse

Situation 1:500

Ausschreibung im Amtsblatt des Kantons Zürich Nr vom

Vom Gemeinderat festgesetzt
Beschruss nr. Q5 vom 23. Apr)l 2o2S
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber:

t!

7su
MichaelBiber Markus Biser

Von der Volkswirtschaftsdirektion genehmigt
verrüsungw.E6oG vom g.Ctrli 2o2e

Für die Volkswirtschaftsdirektion :

llaria Ghezzi

Verfasser Gossweiler lngenieure AG, Schaffhauserstrasse 55, 8180 Bülach

Plan Nr

1

Bearbeiter: Datum

13.1.2025

Grundlagendaten

Grunddatensatz der
amtlichen Vermessung,
Nachgeführt bis 13.01 .2025
@ Amtliche Vermessung
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Legende

I- Rechtskräftige Baulinien

-i-r-:- Projektierte Baulinien

-4 Aufzuhebende Baulinien
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Bachenbülach, 20. Dezember 2024 
LN 1050 
 
 
Anpassung Verkehrsbaulinien Kreuzung Bächliwis/Länggenstrasse und 
Länggenstrasse/Hinterroos, Kat.-Nrn. 1166, 1167, 1168, 1169, 1170 
 
Erläuternder Bericht nach Art. 47 RPV 
 
1. Einleitung 

Mit Baulinien wird der erforderliche Raum für bestehende Infrastrukturen, vor allem an 
Strassen, gesichert. Sie sind ein Instrument der Erschliessungs- und Verkehrsplanung und 
können auch orts- und städtebauliche Funktionen erfüllen. Verkehrsbaulinien sind das 
hauptsächliche Instrument, um im Siedlungsgebiet frühzeitig den für Verkehrsanlagen nö-
tigen Raum zu sichern.  
 
2. Grundlagen 

Für die Baulinienaufhebung sind folgende Grundlagen massgebend: 

 Aktuelle Daten der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters der Gemeinde 
 Bachenbülach. 

 Richtplan Verkehr der Gemeinde Bachenbülach, von der Baudirektion genehmigt am 
 22. Februar 2022. 
 Bau- und Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Bachenbülach vom 15. September 2016. 

 Gemeindeordnung der politischen Gemeinde Bachenbülach, vom Regierungsrat 
 genehmigt am 22. Mai 2024. 

 Zürcherisches Planungs- und Baugesetz (PBG) vom 7. Dezember 1975. 

 Merkblatt Genehmigungsverfahren von kommunalen Verkehrsbaulinien, Amt für 
 Mobilität, Stand März 2021. 
 
3. Anlass und Begründung der Baulinienanpassung 

Die auf den Grundstücken Kat.-Nrn. 1166 – 1170 an der Strasse Bächliwis und Hinterroos 
verlaufenden Baulinien wurden mit Beschluss RRB Nr. 1551/1967 und RRB Nr. 4828/1966 
genehmigt. Der Verlauf der 45° abgekröpften Baulinien gegenüber den Strassenkreuzun-
gen Hinterroos-Länggenstrasse und Bächliwis-Länggenstrasse führt zu einer massiven Ein-
schränkung der Überbaubarkeit des Grundstückes. Aus diesem Grund beantragt der durch 
die Grundeigentümer bevollmächtigte Planer eine Überprüfung der Baulinien im Sinne von 
§ 110 a Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG). Die Baulinien sollen demnach 
im genannten Kreuzungsbereich im Radius abgetragen werden. 
 
Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Anpassung der Baulinien RRB Nr. 1551/1967 
und RRB Nr. 4828/1966 will die Gemeinde Bachenbülach diese im Sinne einer bloss ge-
ringfügigen Bereinigung im vereinfachten Verfahren nach § 108 PBG abwickeln. Betroffen 
sind zudem nur jene Grundstücke, welche ein Interesse an der Anpassung haben. 
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Die Anpassung dieser Baulinien dient der Siedlungsentwicklung nach innen auf bereits ein-
gezontem und erschlossenem Bauland. Zudem sind die beiden betroffenen Kreuzungen 
ausgebaut und müssen in Zukunft kaum, wie ursprünglich angedacht, vergrössert werden, 
insbesondere nicht unter dem neu gültigem Verkehrsregime "Tempo 30-Zone", welches 
bereits flächendeckend in der Gemeinde Bachenbülach umgesetzt wurde. Dabei werden 
die Strassen und die Kreuzungen voraussichtlich unverändert bleiben oder sogar tenden-
ziell eher verschmälert als verbreitert werden. 
 
4. Anzupassende Verkehrsbaulinie 

Die Gemeinde Bachenbülach will folgende Verkehrsbaulinie revidieren: 
 
Bezeichnung Genehmigung 

Behörde 

Genehmigung 

Datum 

Genehmigung 

Nummer 

Festsetzung 

Datum 

Anpassung 

Verkehrsbaulinie, 

Bächliwis 

 

RR 15.12.1966 4828 17.10.1966 Ja, Abrundung 

Verkehrsbaulinie, 

Hinterroos 

 

RR 10.04.1967 1551 05.09.1966 Ja, Abrundung 

 

 
Planausschnitt Verkehrsbaulinien RRB Nr. 1551 / 1967 und RRB Nr. 4828 / 1966, 
Bächliwis und Hinterroos (geoweb, Gossweiler AG, Gemeinde Bachenbülach) 
 
5. Ablauf des Verfahrens 

Gestützt auf das Merkblatt Genehmigungsverfahren von kommunalen Verkehrsbaulinien 
des Amts für Mobilität, Stand Juni 2023, sieht der Verfahrensablauf wie folgt aus: 

 Erstellung Entwurf Baulinienplan und erläuternder Bericht durch die Firma Gossweiler 
AG resp. die Gemeindeverwaltung Bachenbülach. 

 Verabschiedung des Erläuternden Berichts nach Art. 47 RPV und des Plans durch den 
Gemeinderat zuhanden der Vorprüfung durch den Kanton. 

 Zustellung aller Unterlagen (elektronisch sowie in 2-facher Ausführung in Papierform) 
an das Amt für Mobilität, Baulinienbewirtschaftung, zur Vorprüfung und Stellungnahme. 

 Allfällige Bereinigung der Vorlage. 

 Festsetzung durch den Gemeinderat (Art. 25 Ziff. 1 GO). 
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 Publikation Festsetzungsbeschluss mit Eröffnung der 5-tägigen Frist für einen allfälligen 
Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-
schen Rechte. Einholung der Rechtskraftbescheinigung durch die Gemeinde beim Be-
zirksrat. 

 Erfassung im ÖREB-Kataster als projektiert (Festsetzung) durch die Katasterbearbeiter-
Organisation (KBO). 

 Zustellung der Vorlage elektronisch sowie 2-facher Ausführung in Papierform (original) 
an die Volkswirtschaftsdirektion (Amt für Mobilität) zur Genehmigung, inklusive Fest-
setzungsbeschluss des Gemeinderats, Publikationstext und Rechtskraftbescheinigung 
des Bezirksrates sowie Nachweis über die Zuständigkeit betreffend Beschlussfassung 
von Baulinienvorlagen. 

 Genehmigung durch Volkswirtschaftsdirektion (VD). 

 Überweisung der vollständigen Unterlagen (Plan, Bericht, Gemeinderatsbeschluss) mit 
der Original-Genehmigung der VD an den Gemeinderat für die offizielle Planauflage. 

 Publikation und 30-tägige Planauflage gemäss § 5 Absatz 3 PBG in Verbindung mit § 
108 Absatz 3 PBG. 

 Anschreiben (eingeschrieben) der betroffenen Grundeigentümer, Veröffentlichung im 
Digitalen Amtsblatt der Schweiz (ePublikation.ch), dem amtlichen Publikationsorgan der 
Gemeinde Bachenbülach. 

 Aktenauflage (Plan, erläuternder Bericht, Gemeinderatsbeschluss, Genehmigungsverfü-
gung VD) zur Einsichtnahme bei der Gemeinde. 

 Erfassung im ÖREB-Kataster als projektiert (Genehmigung). 

 Nach Ablauf der Auflagefrist Einholung der Rechtskraftbescheinigung beim Baurekurs-
gericht (BRG) durch die Gemeinde. 

 Zustellung eines vollständigen Dossiers (inkl. GR-Beschluss, Genehmigung VD und 
Rechtskraftbescheinigung) durch die Gemeinde an das Amt für Mobilität. 

 Bekanntmachung der Inkraftsetzung der Änderung im Digitalen Amtsblatt der Schweiz 
(ePublikation.ch). 

 Nachführung im ÖREB-Kataster als rechtskräftig. 
 

Beilagen: 
Anpassung Verkehrsbaulinie Bächliwis und Hinterroos, Situationsplan 1:500, vom 
13.01.2025 
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